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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1994

Norm

ABGB §1336 B

Rechtssatz

Im Verzicht auf den Mietzins für den Fall, daß bestimmte Reparaturen im Haus nicht vorgenommen werden, liegt die

Vereinbarung einer Konventionalstrafe.

Entscheidungstexte

3 Ob 558/94

Entscheidungstext OGH 21.09.1994 3 Ob 558/94

9 ObA 136/05y

Entscheidungstext OGH 24.10.2005 9 ObA 136/05y

Vgl auch; Beisatz: Auch die Kürzung oder der Entfall eines sonst zustehenden Anspruchs kann eine

Konventionalstrafe darstellen. (T1)
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